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Erwägungen
E. 1
1.1Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit. Die beantragte Ausweisung des Mieters wurde im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen gemäss Art. 257 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272; ZPO) beurteilt. Solche Entscheide unterliegen nach den allgemeinen Voraussetzungen der Berufung oder der Beschwerde (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich/Genf/Basel 2013, N 339). Massgebend für die Frage, welches Rechtsmittel zur Anwendung gelangt, ist der Streitwert. Sofern dieser mindestens CHF 10�000.− beträgt, unterliegt der Entscheid der Berufung, ansonsten der Beschwerde (Art. 308 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. a ZPO). Nach der ständigen Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZB.2015.46 vom 24. September 2015 E. 1.1; AGE BEZ.2015.55 vom 18. September 2015 E. 1.1; AGE ZB.2015.43 E. 1.1; AGE BEZ.2012.59 vom 10. August 2012 E. 1.1) entspricht in einem Ausweisungsverfahren, bei dem jedenfalls sinngemäss die Gültigkeit der Kündigung und/oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses strittig ist, der Streitwert dem Mietzins, der bis zum Zeitpunkt geschuldet ist, auf den frühestens eine neue Kündigung ausgesprochen werden könnte, sollte sich die Kündigung als ungültig erweisen. Dieser Zeitraum bestimmt sich unter Berücksichtigung der Sperrfrist von drei Jahren gemäss Art. 271a Abs. 1 lit. e des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220; zur sog. Sperrfristregel siehe BGer 4A_176/2012 vom 28. August 2012 E. 1.2; BGE 137 III 389 E. 1.1 S. 390 f.; AGE BE.2011.105 vom 6. September 2011 E. 1.1; AGE ZB.2011.15 vom 9. Septem­ber 2011 E. 1.2.). Dies gilt für das Rechtsmittelverfahren selbst dann, wenn mögliche Nichtigkeits- oder Unwirksamkeitsgründe vorinstanzlich nicht geltend gemacht worden sind, zumal das Gericht von Amtes wegen Nichtigkeits- und Unwirksamkeitsgründe überprüfen kann (AGE BEZ.2012.59 vom 10. August 2012 E. 1.1; AGE BE.2011.105 vom 6. September 2011 E. 1.1), auch wenn der Mieter dies nicht oder nur ansatzweise moniert. Vorliegend beantragt der Berufungskläger, dass die Wohnungskündigung zurückgenommen werden müsse, womit im Sinne der soeben dargelegten Praxis die Berufung das zulässige Rechtsmittel ist.
1.2Der angefochtene Ausweisungsentscheid ist im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen ergangen. Dieses Verfahren ist summarisch (Art. 257 ZPO). Gemäss Art. 314 ZPO beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung gegen einen solchen Entscheid zehn Tage. Die Frist beginnt mit Zustellung des schriftlich begründeten Entscheids zu laufen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Im angefochtenen Entscheid wird in der Rechtsmittelbelehrung auf diese Voraussetzung ausdrücklich hingewiesen. Der angefochtene schriftlich begründete Entscheid wurde dem Berufungskläger am 12. Februar 2016 zugestellt. Die Berufung hat er am 8. März 2016 beim Appellationsgericht eingereicht (Schaltereingabe). Damit ist die Einreichung der Berufung klar nach Ablauf der zehntägigen Frist erfolgt und damit verspätet.
1.3Der Berufungskläger macht im Wesentlichen geltend, die Säumnis im erstinstanzlichen Verfahren sei auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen. Insbesondere habe er an starken Schmerzen gelitten und sei auf eine bevorstehende Operation beziehungswiese seine Genesung fixiert gewesen. Die Medikamente, die er habe einnehmen müssen, hätten zu einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit geführt. Dies gelte bis heute.
Soweit er damit ein Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist stellt, ist dieses aus den folgenden Gründen abzuweisen. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann einer säumigen Partei eine Nachfrist gewährt werden oder es kann neu zu einem Termin vorgeladen werden, wenn diese Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit dem Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger müsste also glaubhaft machen, dass er im Zeitraum nach der Zustellung des angefochtenen Entscheids bis am 22. Februar 2016 krankheitsbedingt daran gehindert war, die Berufung einzureichen. Ebenso müsste er glaubhaft machen, dass er bis mindestens am 27. Februar 2016 nicht in der Lage war, ein Gesuch um Wiederherstellung einzureichen.
Der Berufungskläger reicht ein Arztzeugnis von Dr. med. [...] vom 7. März 2016 ein. In diesem Arztzeugnis wird festgehalten, dass der Berufungskläger seit Februar 2015 in der Praxis in Behandlung sei. In dieser Zeit sei es vor allem um chronische Rückenbeschwerden gegangen, die hauptsächlich durch massives Übergewicht bedingt gewesen seien. Am 25. September 2015 habe der Berufungskläger einen Magenbypass erhalten, was zu einer Gewichtsabnahme geführt habe; darauf hätten sich auch die Rückenbeschwerden gebessert. In der Zeit bis zur Operation habe der Berufungskläger stark wirksame Schmerzmittel gebraucht, welche neuropsychologische Nebenwirkungen mit Verlangsamung von Kognition und Denken haben könnten. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Berufungskläger in dieser Zeit durch diese Medikation in seinen Alltagshandlungen beeinträchtigt gewesen sei.
Dieses Arztzeugnis attestiert dem Berufungskläger also eine wahrscheinliche Beeinträchtigung seiner kognitiven Fähigkeiten, welche als Nebenwirkung seiner Medikation entstanden sein kann. Betroffen davon ist der Zeitraum vor der Operation am 25. September 2015. Nicht glaubhaft gemacht ist damit eine Beeinträchtigung im Zeitraum nach der Zustellung des angefochtenen Entscheids am 12. Februar 2016 bis zur Einreichung der Berufung. Ebenso wenig ist damit eine Beeinträchtigung während der Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens glaubhaft gemacht worden. Der Berufungskläger hat demnach nicht glaubhaft gemacht, dass ihn an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1.4Ist das Wiederherstellungsgesuch abzuweisen, kann die Berufungsfrist nicht wiederhergestellt werden. Auf die verspätet eingereichte Berufung ist somit nicht einzutreten.
E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Berufungskläger die Gerichtskosten von CHF 300.− (Art. 106 Abs. 1 ZPO; § 11 Abs. 1 Ziffer 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [SG 154.810]).
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